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7.2 Maßnahmen  

7.2.1 Maßnahme 19.2 – 4.2 

 

Nimmt Bezug auf die Maßnahme: 

M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte  

(Artikel 17 – EU-VO 1305/2013) 

 

Untermaßnahme 

Nimmt Bezug auf die Untermaßnahme: 

19.2.-4.2 – Unterstützung für Investitionen in die Verarbeitung, Vermarktung und/oder die Entwicklung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 17, Punkt 1, Buchstabe (b) der Verordnung (EU) des Rates Nr. 1305/2013;  

Artikel 45 der Verordnung (EU) des Rates Nr. 1305/2013;  

Artikel 13 der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 807/2014. 

 

Ziele der Untermaßnahme 

Die Förderung von Investitionen im Bereich der Verarbeitung, Vermarktung und Entwicklung landwirtschaft-

licher Erzeugnisse ist eine Antwort auf eine Reihe der in der SWOT-Analyse identifizierten Schwächen und 

Bedrohungen und die darauf aufbauend identifizierten Bedarfe. Somit verfolgt die Förderung von Investitio-

nen im Bereich der Verarbeitung oder Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zusammengefasst fol-

gende Ziele: 

- Erhöhung des Innovationsgrades durch die Entwicklung und Anwendung neuer Verfahren, Techniken und 

Produkte; 

- Anpassung der Kapazitäten und Verbesserung der Auslastung bestehender Kapazitäten in Hinblick auf zu 

erwartende Absatzmöglichkeiten; 

- Rationalisierung und Erhöhung der Effizienz von Verarbeitungsverfahren oder Vermarktungswegen, Ver-

besserung der Logistik; 

- Entwicklung und Verbesserung der Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Erzeugnisse; 

- Bessere Nutzung von Nebenerzeugnissen; 

- Verbesserung der Umwelt und Ressourceneffizienz; 

- Erhöhung der Lebensmittelsicherheit, Hygiene, und Qualität zur Produktion sog. Nischenprodukte wie bei-

spielsweise in den Bereichen Beeren- und Gemüseanbau, Qualitätsfleisch, Kräuteranbau, Milchverarbeitung 

u. dgl. 
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Zusammenfassend besteht das primäre Ziel der Untermaßnahme in der Optimierung der notwendigen be-

trieblichen Strukturen bei Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher Betriebe im LEADER-Gebiet, um letzte-

ren den Zugang zu sog. Nischenproduktionen zu eröffnen und dadurch einen Zuerwerb bzw. ein höheres 

Einkommen garantieren zu können. Es sollen die Möglichkeiten zur Herstellung der genannten Nischenpro-

dukte im Gebiet wie beispielsweise Produkte aus Milch, Fleisch, Beerenobst, Gemüse und Kräuter durch In-

vestitionen in die Veredelung, Verarbeitung und Vermarktung dieser Primärerzeugnisse und die Verbesse-

rung der hygienisch- sanitären Bedingungen für die Produktion gesteigert werden. 

Was die Verarbeitung und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse betrifft, ist es im Berggebiet 

von großer Bedeutung, nicht nur den vorherrschenden Sektor der Milchwirtschaft v.a. durch Beratungs- und 

Schulungsmaßnahmen zu unterstützen, sondern immer auch die Diversifizierung der landwirtschaftlichen 

Produktion vor Augen zu halten.  

Gleichzeitig aber auch die Produktions-, Verarbeitungs-, Lagerungs- und Vermarktungskosten niedrig zu hal-

ten. Nur dadurch wird das Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe im Berggebiet langfristig auf mehrere 

Standbeine gestellt und abgesichert.  

Da die mengenmäßige Steigerung in der Milchproduktion aus technischen Gründen nicht möglich und aus 

umweltrelevanter Sicht nicht vertretbar ist, muss vor allem bei den sog. Nischenprodukten angesetzt werden 

und diese - vor allem in gemeinschaftlicher/genossenschaftlicher Form von der Produktion über die Verar-

beitung bzw. Veredelung bis hin zur Vermarktung - aufgebaut und organisiert werden. 

 

Beitrag der Untermaßnahme zur Abdeckung des auf lokaler Ebene erhobenen Bedarfs 

Priorität LEP Bezeichnung des Bedarfs Beschreibung des Bedarfs 

A-1 Verminderung der Abwan-

derung in den struktur-

schwachen Gemeinden 

Ein generelles Problem des Leadergebietes ist die zuneh-

mende Abwanderung aus strukturschwachen Gemeinden. 

Verschiedene Faktoren wie zum Beispiel große Entfernung 

zum Arbeitsplatz, mangelnde wesentliche Dienste und Infra-

strukturen sowie geringe wirtschaftliche Entwicklungen leis-

ten einen negativen Beitrag dazu. Ein integrierter Ansatz auf 

lokaler Ebene muss daher gefördert und die Belebung des 

Gebietes durch gezielte Maßnahme unterstützt werden. 

A-5  Erhaltung von Arbeitsplät-

zen in der Peripherie 

Die Arbeitsplätze in der Peripherie zu erhalten trägt maßgeb-

lich zur Verminderung der Abwanderung bei. Die Stärkung 

der Landwirtschaft, des Tourismus und der KMU muss unter-

stützt werden, indem neue Arbeitsplätze und Einkommens-

Chancen geschaffen werden, mit besonderer Rücksicht auf 

die am meisten benachteiligten Gruppen. Eine Festigung der 
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Wirtschaft im ländlichen Gebiet muss unterstützt werden um 

das Aussterben der Dörfer zu verhindern. 

A-7 Steigerung der Kooperation 

zwischen den Akteuren aus 

Tourismus, Landwirtschaft 

und Gastronomie 

Gerade in ländlichen Gebieten mit relativ kleinen Unterneh-

men schafft die Kooperation der Hauptmärkte einen klaren 

Vorteil für alle Wirtschaftsteilnehmer. Die gemeinsame Nut-

zung von Nischen, die Herstellung neuer Produkte und Schaf-

fung von Abläufen sowie gemeinsam eingesetztes Knowhow 

tragen positiv zur Steigerung der Produktionstätigkeit bei 

und können gleichzeitig auch finanzielle und bürokratische 

Hürden für den Einzelnen minimieren. 

A-8 Investition und Innovation 

von Nischenprodukten 

Die Erzeugung neuer Qualitätsprodukte, welche an die Be-

dürfnisse der Region angepasst sind, kann zur Sicherung des 

Einkommens sowie zur Erweiterung des Arbeitsangebotes 

beitragen. Gerade im Bereich Tourismus, Landwirtschaft und 

Handwerk sind die Potentiale noch nicht ausgeschöpft, son-

dern unterliegen einem ständigen Innovationsprozess. 

A-9 Steigerung der Wertschöp-

fung regionaler Erzeugnisse 

Die regionalen Produkte sind von zertifizierter Qualität und 

müssen durch gezielte Kampagnen verstärkt vermarktet wer-

den. Der Endverbraucher muss für Qualität und Herstellungs-

prozesse sensibilisiert werden. Dadurch kann die Wertschöp-

fung gesteigert und schlussendlich auch der Absatz der Pro-

dukte verbessert werden. 

 

Beitrag der Untermaßnahme zu den Prioritäten und Schwerpunktbereichen sowie zu den thematischen 

Zielen der lokalen Entwicklungsstrategie 

Schwerpunktbereich 2a: 

Die Maßnahme trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen. 

Sie fördert die Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfä-

higkeit aller Arten von Landwirtschaft in den Regionen sowie die Förderung innovativer landwirtschaftlicher 

Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen: 

Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung der Betriebsum-

strukturierung und -modernisierung insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der Marktbeteiligung und -ori-

entierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung. 
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Schwerpunktbereich 3a: 

Die Förderung von Investitionen im Bereich der Verarbeitung, Vermarktung und/oder Entwicklung von land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen ist ein wesentliches Element zur Stärkung der Wertschöpfungskette für land-

wirtschaftliche Erzeugnisse. Gleichzeitig sichert eine schlagkräftige und innovative Verarbeitungswirtschaft 

den Absatz für die Urproduktion, sowohl in quantitativer Hinsicht als auch durch die Sicherstellung des Wer-

terhalts und der Wertschöpfung für diese Erzeugnisse. Sie bildet damit auch die Voraussetzung für die Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Eintritt auf den internationalen 

Märkten, insbesondere in den angestrebten Qualitäts- und Preissegmenten. 

 

Schwerpunktbereich 5b: 

Eine Verbesserung der Energieeffizienz in der landwirtschaftlichen Produktion und in der Verarbeitung und 

Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse – gegebenenfalls unterstützt durch die erforderliche überge-

ordnete Infrastruktur – ist einerseits durch die Unterstützung zielgerichteter Maßnahmen und direkt darauf 

ausgerichteter Investitionen, andererseits auch als Nebenbedingung, abgebildet durch Auswahlkriterien für 

Investitionsvorhaben, die vorrangig anderen Zielen dienen, zu erreichen. Als Nebeneffekt kommt es dabei 

mittel- bis langfristig auch zu einer betriebswirtschaftlichen Verbesserung und einer Verknüpfung mit den 

Querschnittszielen hinsichtlich Umwelt und Klimawandel. 

Beitrag zum thematischen Ziel der lokalen Entwicklungsstrategie: 

- Entwicklung und Innovation der Nahrungsmittelkette und der lokalen Produktionssysteme (land-, ernäh-

rungswirtschaftlich, handwerklich und Kleinindustrie mit teilweiser Handarbeit, Produktion von Fischereipro-

dukten). 

 

Beitrag der Untermaßnahme zu den übergreifenden Zielen der ländlichen Entwicklung 

Innovation: 

Die Unterstützung von Investitionen erfolgt mit der klaren Zielsetzung der Verbesserung und Entwicklung der 

Strukturen. Bei den Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben und im Bereich der Verarbeitung, Ver-

marktung und Entwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird Augenmerk auf den Innovationsgehalt der 

zu fördernden Vorhaben gelegt. Dies wird auch entsprechend in die Kriterien für die Auswahl von Vorhaben 

zur Förderung eingehen. In vielen Bereichen vermag die Förderung das betriebswirtschaftliche Risiko von 

Innovationen zu vermindern bzw. gibt gerade diese Förderung erst den Anreiz zur Einführung von Innovatio-

nen. 

 

Umwelt und Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen: 

Die Maßnahme zielt auf die technologische und strukturelle Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebe 

im Berggebiet ab, das angestrebte Ziel ist dabei die Unterstützung bei der Innovation und Verbesserung der 
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Qualität ihrer Produkte sowie die Einführung neuer Qualitätsprodukte pflanzlicher und tierischer Herkunft, 

deren Verarbeitung und Veredelung sowie Vermarktung, um die Ertragslage der Betriebe zu verbessern.  

Obwohl die Maßnahme in erster Linie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft dient, 

leistet sie auch einen wichtigen Beitrag zur Zielsetzung des Umwelt- und Klimaschutzes. Die Abkehr von einer 

immer stärkeren Intensivierung der Berglandwirtschaft und die sich daraus ergebenden negativen Umwelt-

folgen (CO2- und Methanausstoß) können nur durch die Diversifizierung der Berglandwirtschaft und somit 

durch die Schaffung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die gemeinschaftliche Verarbeitung und 

Vermarktung derselben erreicht werden. 

 

Beschreibung der Art des Vorhabens 

Art der vorgesehenen Investitionen:  

Es handelt sich um materielle Investitionen, die durch immaterielle Investitionen ergänzt werden können, 

falls diese ergänzende Bestandteile der ersteren sind. Von der Förderung ausgeschlossen sind reine Ersatzin-

vestitionen. Die von der Maßnahme vorgesehenen Investitionen beziehen sich auf den Artikel 17, Paragraph 

1b) der Verordnung des Rates der EU Nr. 1305/2013.  

 

Die angeführten Investitionen können sich auf folgende Vorhaben beziehen:  

- Qualitative Verbesserung der Produktion von Lebensmitteln von hoher Qualität sowie Einführung neuer 

Produkte sowie die Verbesserung der hygienisch- sanitären Bedingungen zur Verarbeitung, Vermarktung 

und/oder Entwicklung sog. Nischenprodukte wie beispielsweise in den Bereichen Beeren- und Gemüsean-

bau, Qualitätsfleisch, Kräuteranbau, Milchverarbeitung u. dgl.; 

- Förderung neuer Technologien und der Rationalisierung in der Verarbeitung der Produkte; 

- Förderung von Innovationen im Bereich der landwirtschaftlichen Produktionskette und Agrar- und Nah-

rungsmittelkette. 

Die zulässigen Investitionen im Sinne dieser Maßnahme müssen sich auf folgende Produkte beziehen: 

- Die Verarbeitung und/oder Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen laut Anhang I des Vertra-

ges; für den Fall von Vorhaben betreffend die Verarbeitung kann das aus der Verarbeitung gewonnene Er-

zeugnis zum Teil auch aus Erzeugnissen bestehen, die nicht in Anhang I des Vertrages angeführt sind. In die-

sem Fall muss der Anteil des Erzeugnisses, der in Anhang I enthalten ist, größer sein als jener, der nicht in 

Anhang I angeführt ist. 

 

Begünstigte 

Zusammenschlüsse von landwirtschaftlichen Betrieben, sei es in Form von Konsortien, Genossenschaften o-

der ähnliche, welche in der Verarbeitung, Vermarktung und Entwicklung von Erzeugnissen laut Anhang I des 

Vertrags tätig sind. 
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Förderfähige Kosten 

- Ankauf, Neubau, Adaptierung, Modernisierung, Sanierung oder Erweiterung von gemeinschaftlichen/ge-

nossenschaftlichen Strukturen zur Förderung der Produktivität bzw. der Rentabilität sowie Ankauf von Ma-

schinen und Ausrüstungen zur Verarbeitung, Veredelung, Lagerung und Vermarktung der oben genannten 

landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte, einschließlich jener zur Schlachtung, Zerlegung von Tieren und der 

Veredelung der daraus gewonnenen Produkte; 

- Immaterielle Investitionen (Erwerb von Computersoftware, Marken- und Patentrechte u. dgl.) und techni-

sche Spesen in Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben.  

 

Es sind ausschließlich öffentliche Beiträge in Form von Kapitalbeiträgen vorgesehen, welche prozentuell auf 

die Gesamtkosten der zur Finanzierung zugelassenen Arbeiten/Ausgaben berechnet werden. 

 

Bedingungen für die Förderfähigkeit 

Der Begünstigte, der bereits auf diesem Gebiet tätig ist, muss die wirtschaftliche Rentabilität der Investition 

nachweisen können. Des Weiteren wird die wirtschaftliche Rentabilität des endbegünstigten Unternehmens 

überprüft, um jene Antragsteller von der Förderung auszuschließen, welche die Mindestvoraussetzungen 

nicht erfüllen. Alle Unternehmen in Schwierigkeiten sind von Beihilfen im Sinne dieser Maßnahme ausge-

schlossen. 

Zulässig sind Vorhaben mit einem Kostenvoranschlag von mehr als 50.000 Euro. Die anerkannten Kosten 

dürfen für ein und denselben Beitragsempfänger und für die gesamte Programmdauer den Betrag von 

400.000 Euro nicht überschreiten. Von der Finanzierung ausgeschlossen sind Investitionen für Büroräumlich-

keiten, Belegschaftsräume und Dienstwohnungen. 

Beihilfen können für jene Vorhaben gewährt werden, die der Definition von „Verarbeitung eines landwirt-

schaftlichen Erzeugnisses“ oder „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ entsprechen. „Ver-

arbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ ist jede Einwirkung auf landwirtschaftliches Erzeugnis, 

deren Ergebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, ausgenommen Tätigkeiten eines landwirt-

schaftlichen Betriebes zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses für den Erstverkauf. 

„Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ ist der Besitz oder die Ausstellung eines Erzeugnisses 

im Hinblick auf den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder jede andere Art des Inverkehrbrin-

gens, ausgenommen der Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter sowie 

jede Tätigkeit zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für diesen Erstverkauf. Der Verkauf durch einen Primärer-

zeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgese-

henen Räumlichkeiten erfolgt. 
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Grundsätze im Hinblick auf die Festlegung von Auswahlkriterien 

Die Bewertung der Vorhaben erfolgt durch das Projektauswahlgremium der Lokalen Aktionsgruppe Pustertal 

im Rahmen eines transparenten Auswahlverfahrens. Die Auswahl fußt auf den im Entwicklungsprogramm für 

den ländlichen Raum der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol festgelegten, allgemeinen Grundsätze sowie auf 

der Grundlage der gebietsspezifischen und im Lokalen Entwicklungsplan für das Pustertal 2014-2020 detail-

liert definierten Auswahlkriterien. Die LAG sieht kontrollierbare und quantifizierbare Auswahlkriterien vor, 

die eine Auswahl der Projekte und Begünstigten ermöglichen. Der Auswahl liegt ein Punkteauswahlsystem 

zugrunde, das eine Mindestpunktezahl und eine Schwelle vorsieht, unterhalb welcher die Projekte/Begüns-

tigten nicht ausgewählt werden.  

Die der LAG vorgelegten Projektvorschläge werden von Seiten der LAG einem Auswahlverfahren aufgrund 

der nachstehenden Grundsätze unterzogen: 

- Auswirkungen des Projekts auf die Familie und auf besonders benachteiligte Altersstufen, wie beispiels-

weise junge Leute und Personen über 50 sowie im Hinblick auf die Förderung der Chancengleichheit; 

- Umfang sowohl der Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft als auch des Beteiligungsgrads auf 

lokaler Ebene (kollektiver oder individueller Ansatz); 

- Innovations- und Pilotcharakter des Projekts auf lokaler Ebene; 

- Übergreifende Auswirkungen: Grad der Erreichung der Ziele des LEP, der jeweiligen Maßnahme oder even-

tuell mehrerer Maßnahmen; 

- Auswirkung des Projekts im Hinblick auf die Diversifizierung der Produktion des endbegünstigten Unterneh-

mens; 

- Neuartigkeit des Projekts hinsichtlich dessen Beitrags auf die Produkt- bzw. Prozessinnovation bzw. der 

Einführung neuer Technologien in der Verarbeitung und Vermarktung; 

- Auswirkungen des Projekts in Hinsicht auf die Wirtschaftlichkeit des endbegünstigten Unternehmens; 

- Übergemeindliche Wirkung des Projektes oder erwartete Auswirkung auf mehrere Gemeinden. 

 

Beträge und Fördersätze 

Der Maximalbeitrag der zur Finanzierung zugelassenen Spesen beträgt:  

40% der zur Finanzierung zugelassenen Kosten für bauliche Investitionen, Kosten für Maschinen und Produk-

tionseinrichtungen sowie mit der Investition zusammenhängende immaterielle Investitionen und technische 

Spesen. 

Die technischen Spesen in Zusammenhang mit der Investition werden im Ausmaß von max. 5% der Investiti-

onskosten anerkannt. 
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UM Gesamtkos-

ten (€) 

Maxima-

ler Bei-

trags-

satz (%) 

Öff. Bei-

trag (€) 

% EU Quote EU % Staat Beitrag 

Staat 

% Privat Quote pri-

vat 

19.2.-

4.2 

1.000.000,00 40% 400.000,00 43,12% 172.480,00 56,88% 227.520,00 60% 600.000,00 

 

Möglichkeit der Auszahlung von Vorschüssen 

Für die Auszahlung des Vorschusses in Höhe von max. 50% des genehmigten Beitrags ist die Hinterlegung 

einer Bankgarantie oder gleichwertige Sicherheitsleistung über 100% des Betrags des Vorschusses zu hinter-

legen. 

Laut Artikel 67, 1a) des EU- Reglements Nr. 1303/2013 sind Teilliquidierungen aufgrund und im Verhältnis 

der bereits durchgeführten Arbeiten vorgesehen. Für eine Liquidierung ist die Vorlage eines entsprechenden 

Liquidierungsansuchens samt dazugehörigen saldierten Rechnungen notwendig. 

 

Weitere Anmerkungen zur Umsetzung der Untermaßnahme 

Die Begünstigten der Beihilfen im Sinne der Maßnahme müssen sich verpflichten, die Zweckbestimmung für 

das finanzierte Vorhaben für mindestens 10 Jahre ab Auszahlung des Endbetrages der Beihilfen für die bau-

lichen Investitionen nicht zu verändern; im Falle der Finanzierung von Maschinen oder Produktionseinrich-

tungen gilt die Verpflichtung zur Beibehaltung der Zweckbestimmung für 5 Jahre. 
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